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N a c h h a l t i g  i n v e s t i e r e n .  
 
 
Sehr geehrte Anlegerinnen,  

sehr geehrte Anleger, 

 

Schadstoffemissionen und knapper werdende Ressourcen machen das Erschließen 

alternativer Energiequellen notwendig. Neben Klimaveränderungen besteht eine politisch 

und wirtschaftlich problematische Abhängigkeit vom Öl. Der Gesetzgeber hat mit einem 

Einspeisevergütungs-Gesetz die entscheidende Grundlage für nachhaltige Investitionen 

geschaffen. 

  

Der PVStrom Solarpark Waidhofen ist für den risikoscheuen Kapitalanleger entwickelt worden. Die Sicherheit durch das 

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) ist erstklassig. Die Technik ist zuverlässig und wird hier vom Modulhersteller First 

Solar mit 25 Jahren Leistungsgarantie geliefert. Wir haben die Risiken Feuer, Sturm, Überspannung und Vandalismus 

sowie das damit verbundene Ertragsausfallrisiko durch Betriebsunterbrechung umfassend versichert. Trotz dieser 

Absicherung und einem umfassenden Wartungsvertrag erzielt der Solarpark Waidhofen eine Rendite von 8,2 % vor 

Steuern pro Jahr. Dabei fallen in den ersten 12 Jahren keine Steuern an. 

 

Für den Weltenergiebedarf wird bis 2030 eine Zunahme von 60% prognostiziert. Neben der Entwicklung von�Angebot 

und Nachfrage werden auch die politischen und ökologischen Gründe eine günstige Marktentwicklung für alternative 

Energiequellen unterstützen. Allein die Einsparung von CO2 beträgt über 2.000 Tonnen pro Jahr. 

 

Wir danken ausdrücklich Landrat Roland Weigert, Bürgermeister Josef Lechner und dem Gemeinderat. Die weitsichtige, 

entschlussfreudige und tatkräftige Unterstützung für dieses wirtschaftliche und umweltfreundliche Vorhaben waren 

entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung. Ohne diese Unterstützung hätte dieses Vorhaben nicht stattfinden 

können. 

 

Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen, eine sichere Kapitalanlage mit guter Rendite zu betreiben und dabei auch einen 

wesentlichen Beitrag für den Standort Bayern zu leisten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dipl.-Kfm.     

Kambis Ebrahimi        Cyrosh Ebrahimi   

Geschäftsführer        Geschäftsführer   
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W i r  ü b e r  u n s  
 

Unternehmensprofil PVStrom Solar Investments GmbH &  Co. KG.  

PVStrom ist ein erfolgreiches Unternehmen im Bereich der regenerativen Energien. Die Marktverhältnisse im 

Energiesektor haben die Unternehmensgründer veranlasst die herkömmliche Energiegewinnung nicht in Frage zu 

stellen, sondern vielmehr die dezentrale Energiegewinnung weiter voranzutreiben und sinnvoll zu unterstützen. 

PVStrom kann auf eine umfangreiche Referenzliste mit deutlich über 300 abgeschlossenen Projekten zurückschauen. 

Die PVStrom Solar Investments GmbH & Co. KG bietet alle projektrelevanten Leistungen an. 

 

Projekte 

• Betriebswirtschaftliche Konzeption 

• Projektentwicklung Solarkraftwerke 

• Elektrotechnische Anlagenplanung 

• Mechanische Konstruktion 

 

Management 

• Planung, Generalunternehmer, Geschäftsführung und Verwaltung 

• Technische Betriebsführung, Überwachung 

  

Erfolge der PVStrom 

Die Konzentration auf das Solargeschäft und die branchenspezifischen Erfahrungen im kaufmännischen und 

technischen Bereich der PVStrom erklären den Erfolg und die Entwicklung in den vergangenen Jahren.  Mit einem 

Projektvolumen von rund 35 Mio. Euro und über 10 MW installierter Photovoltaikleistung gehört die PVStrom im 

Bereich der Solarenergiegewinnung zu den erfolgreichen Projektentwicklungsunternehmen in Deutschland. 

 

Die Eckpfeiler des Unternehmens 

Integrität, Sicherheit und Transparenz sind die Säulen unserer Unternehmensphilosophie. Solidarität und Offenheit sind 

deshalb wesentliche Pfeiler der Unternehmenskultur und spiegeln sich unter anderem im engen Kontakt zu den 

Kooperationspartnern sowie in einer hohen Transparenz wieder. So werden die beteiligten Grundstückseigentümer, 

Städte, Gemeinden und deren Zweckbetriebe sowie die Anwohner schon frühzeitig in die Projektplanung mit 

einbezogen. Eine frühe Anteilnahme an einem entstehenden Projekt ermöglicht es, die Anliegen aller Beteiligten schon 

in einer Grob-Planungs-Phase zu berücksichtigen.  Auf diese Weise sind PVStrom Projekte von hoher Akzeptanz und 

Erfolg begleitet. 
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Wichtigste Firmendaten  

Gründung des Unternehmens:     im Jahr 2001 

Stammkapital der Unternehmensgruppe:    1,675 Mio. Euro 

Mitarbeiter:       32 

Standorte:       3 x Deutschland; 1 x Italien 

Spezialisierung: Investorenprojekte 

Anlagen für Industrie- und Gewerbeimmobilien 

 

 

Leistungsstarke Partner 

- Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg 

- TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, Nürnberg 

- meteocontrol GmbH, Energy & Weather Services, Augsburg 

 

 

Ausgewählte Referenzen 

- Firma Grenzebach; Donauwörth  500 kWp  Dachanlage 

- Klinikum Ludwigsburg    81,4 kWp  Fassade 

- Solarpark Bad Rappenau   417,6 kWp  Freifläche, nachgeführt 

- Solarpark Eschbach Flughafen Bremgarten 1.500 kWp  Freifläche, starr 

- Letzigrundstadion, Zürich   200 kWp  Sportstadion 

- GLH Getränke Logistik Heilbonn  85,81 kWp  Dachanlage 

- Klinik Vaihingen/Enz Ärztehaus   20,16 kWp  Dachanlage 

- Klinik Vaihingen/Enz Bettenhaus  40,66 kWp  dachintegrierte Anlage 

- Flughafen Lahr     93,6 kWp  Dachanlage 

- Firma Harlander    40,0 kWp  Dachanlage (Tonnendach) 

 

 

 

 

 

 

Firma Grenzebach                                  Letzigrundstadion                          Klinikum Ludwigsburg                     Solarpark Bad Rappenau             

 

 

 

 
 

Klinik Vaihingen/Enz Ärztehaus             Klinik Vaihingen/Enz Bettenhaus       Firma Harlander                                 Solarpark Breisgau 
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D a s  P r o j e k t .   
 
„Über Bayern lacht die Sonne….“ 
 
 
Land:   Deutschland 

Bundesland:  Bayern 

Landkreis:  Neuburg – Schrobenhausen 

Gemeinde:  Waidhofen 

Ort:   86527 Altenburg 

 

Fläche:   10,2 ha 

Versiegelung der Fläche: <1 Promille der Gesamtfläche  

Ehemalige Nutzung: Landw. Fläche 

 

 

Die ebene Fläche erstreckt sich zwischen den Ortsteilen 

Diepoltshofen und Waizenried. Unmittelbar am 

Grundstück liegt der Einsiedlerhof Altenburg. Der 

Solarpark ist keiner Verschattung und negativen Einflüssen 

(Emissionen) ausgesetzt.  

 

Die Trafostation und Netzeinspeisung befindet sich auf dem Grundstück. Die Überwachung sowie Wartung und Service 

übernimmt die PVStrom Energy Systems GmbH & Co. KG. Eine Niederlassung des Unternehmens befindet sich in 

Neuburg a. d. Donau, nur wenige Kilometer von der Freilandanlage entfernt. Die Nähe der Niederlassung vereinfacht 

eine stetige Kontrolle der technischen Komponenten durch qualifiziertes Personal. 

 

Das Projekt hat eine außerordentlich hohe Akzeptanz durch die Bewohner und den Gemeinderat, der schon während 

des Genehmigungsverfahrens fest hinter dem Vorhaben stand. 

 
         Bayern, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 
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F a k t e n  z u m  P r o j e k t  
 
 
 
Ertragsprognose (vor Steuern) 

 Stromertrag (lt. Ertragsgutachten):       1.370,0 kWh / kWp  

Eigenkapitalrendite:                8,2% (IRR Methode) 

 Gesamtkapitalausschüttung:    254,1%  

 Gesamtentnahmen:    2.540.873 Euro 

 

 

Investitionsparameter 

 Investitionssumme:    4.280.636 Euro 

 Eigenkapital  (23,4%):    1.000.000 Euro 

 Fremdkapital (76,6%):    3.280.636 Euro 

 Steuerliches. Ergebnis (2010):    - 307.038 Euro   

Einkunftsart:     Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 EstG) 

 

 

Projektdaten 

 Anlagenleistung:    975,31 kWp 

 Nachführsysteme (Anzahl):   267 Powertracker 

  

 Standort:     Deutschland, Gemeinde Waidhofen 

 Inbetriebnahme:     August 2009 

 

 

Anlagentechnik 

 Module:     First Solar FS275 und FS277 

 Wechselrichter:     SMA SMC 10.000 

 Nachführsystem:    PVStrom Powertracker FL 
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P r o j e k t c h e c k l i s t e  
 

�  Ergebnisprognoserechnung und –gutachten liegen für die gesamte Laufzeit vor. 

�  Standort (nähe Ingolstadt; Bayern) mit hoher Sonneneinstrahlung. 

�  Alle Vertragspartner sind benannt. 

�  Degradation der Solarmodule wird angenommen mit 0,5% p.a. ab dem 2. Betriebjahr. 

�  Baugenehmigung, Baufortschritt und Stromabnahme in Verantwortung eines Generalunternehmens. 

 

�   ANLAGE IN BETRIEB! 
 

�  Umfangreicher Versicherungsschutz, u. a. mit Abdeckung Betriebsunterbrechung. 

�  Versicherungsschutz bei namhaften Versicherungen. 

�  Kein Verkaufserlös am Ende der Laufzeit der EEG Vergütung unterstellt! 

�  Generalunternehmen mit umfangreicher Erfahrung im PV-Anlagengeschäft. 

�  Wartungszeiten in Anlagenverfügbarkeit berücksichtigt. 

�  Bei den laufenden Kosten ist eine Inflationsrate von 2% berücksichtigt. (Ausgenommen bei fester vertraglicher 

Festlegung) 

�  Wartungsvertrag mit dem Hersteller oder Generalunternehmer ist in der Prognose berücksichtigt. 

�  Kein Entsorgungsrisiko; Bürgschaften sind hinterlegt. 

�  Haftung des Gesellschafters ist auf 10% der Beteiligungshöhe beschränkt. 

�  Liquiditätsreserve für unvorhergesehene Ereignisse vorhanden. 

�  Es findet garantiert keine Haftungserhöhung statt. 

�  Der Anleger kann persönlich in das Handelsregister eingetragen werden. 

�  Platzierungsgarantie liegt vor und ist eingezahlt. 

�  Persönliche Teilnahme der Kommanditisten an der Gesellschafterversammlung möglich.   

�  Vertretung durch einen Treuhändler möglich. 

�  Anteilsverkauf jederzeit zulässig. 

�  Keine Nachschusspflicht für die Kommanditisten 
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D i e  A n l a g e n t e c h n i k   
M o d u l  
 
 
Hersteller:   First Solar 

 

Unternehmenssitz:  USA 

Produktion:   u.a. Deutschland, USA 

Technologie   CdTe Verfahren 

 

Modulserie:   FS2 

Modultypen:   FS275 – FS277 

 

Produktgarantie:  5 Jahre 

Leistungsgarantien  

- nach 10 Jahren:  90% 

- nach 20 Jahren:  80% 

  
 
 
Die wichtigsten Produktvorteile 
 

Temperaturkoeffizient 

Die Leistung der Module – gleich welcher Hersteller - wird bei Messung der Standardbedingungen (ca. 25°) 

angegeben. Je nach abweichender Temperatur, verlieren die Module an Leistung. Dieser Wert wird als 

Temperaturkoeffizient angegeben (Leistungsverlust in % je abweichendem Grad). Bei Modulen die im 

Konsumersegment verbreitet sind, beträgt der Koeffizient häufig um 0,54%, bei First Solar nur 0,28%.  

 

Schwachlichtverhalten 

Die Module des Herstellers verfügen über ein sehr gutes Schwachlichtverhalten. Das bedeutet, dass die Module 

keine direkte Sonneneinstrahlung wie die kristallinen Module benötigen. Selbst bei bewölktem Himmel wird 

deutlich mehr Ertrag erzielt. 

 

Garantien & Zertifizierung 

Als einziger führender Hersteller zertifiziert First Solar jede Photovoltaikanlage. Nach Angabe der technischen 

Daten, erstellt First Solar eine Urkunde. Der Inhalt dieser Urkunde bestätigt, dass die technischen 

Anforderungen erfüllt sind und die Garantien für den Anlagenbetreiber gültig sind.  
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D i e  A n l a g e n t e c h n i k  

W e c h s e l r i c h t e r  

 
 
Hersteller:   SMA 

 

Unternehmenssitz:  Kassel, Deutschland 

Produktion:   Deutschland 

Technologie:   Trafolose Wechselrichter 

 

Serie:    Sunny Mini Central (SMS) 

Typ:    SMC 10000 TL 

  

Wechselrichter Ersatzteile oder Austauschgeräte sind über den Wartungsvertrag für die gesamt Laufzeit vollständig 
abgedeckt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die wichtigsten Produktvorteile 
 

Weltmarktf ührer 

Die Kasseler Firma SMA ist Weltmarktführer im Bereich der Wechselrichtertechnologie. Der Marktanteil in 

Deutschland beträgt ca. 70%, weltweit etwa 60%. 

 

Erfahrung 

Die klare Fokussierung auf Wechselrichter hat SMA zum größten Anbieter gemacht. Durch die hervorragende 

Produktentwicklung und den  zuverlässiger Betrieb der Wechselrichter wurde  SMA zu einem langjährigen 

Partner von PVStrom.  
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D i e  A n l a g e n t e c h n i k  
N a c h f ü h r s y s t e m  
 
 
Hersteller:   PVStrom 

 

Unternehmenssitz:  Kirchheim am Neckar, Deutschland 

Produktion:   Deutschland und Italien 

Technologie:   einachsige Nachführung 

 

Serie:    Release 3 

Typ:    Powertracker FL 

 

Leistung je Powertracker: 3,60 kWp - 3,72 kWp 

 

Ersatzteile oder Austauschteile (z.B. Antriebsmotor) sind für das  
Nachführsystem über den Wartungsvertrag für die gesamt Laufzeit abgedeckt. 
 
Die wichtigsten Vorteile des Nachführsystems 
 

Ertragssteigerung 

Die Art der einachsigen Nachführung ermöglicht beinnahe den Ertrag einer zweiachsigen Nachführung. Durch 

den Kippmechanismus wird sowohl der Elevations- als auch der Azimutwinkel dem Sonnenstand angepasst. 

Ertragsgutachten von meteocontrol GmbH und dem Fraunhofer Institut ISE liegen vor. Das Ertragsgutachten 

von meteocontrol GmbH belegt für den Standort Waidhofen einen spez. Jahresertrag von 1.370 kWh/kWp. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statik & Sicherheit 

Die Standsicherheit bei bis zu 165 km / Windgeschwindigkeit wurde nachgewiesen. Die Bestätigung mit einer 

Nachweis einer umfassenden Prüfstatik des TÜV Rheinland liegt vor.  
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D i e  V e r t r a g s p a r t n e r  
 
 

Kraftwerksbetreiber:   PVStrom Solarpark Waidhofen GmbH & Co. KG, Waidhofen 

 

Grundstückseigentümer/ 

Verpächter:   PVStrom Kraftwerkprojekt Nr. 12 GmbH & Co. KG, Kirchheim a. Neckar 

 

Montage & Installation:   PVStrom Energy Systems & Co. KG (Generalunternehmer),  

Neuburg a. d. Donau 

 

Wartung & Überwachung:  PVStrom Energy Systems & Co. KG, Neuburg a. d. Donau 

 

Energieversorger:   Eon Bayern, Pfaffenhofen a. Ilm 

 

Gemeindeverwaltung:   Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen 

 

Landratsamt:    Neuburg-Schrobenhausen, Neuburg a. d. Donau 

 

Finanzierende Bank:   UmweltBank AG, Nürnberg 

 

Ertragsgutachten:   meteocontrol GmbH, Energy & Weather Services, Augsburg 

 

Versicherung:    All-Gefahren und Ertragsausfallversicherung 
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D i e  I n v e s t i t i o n   

i m  Ü b e r b l i c k  

 
Die Beteiligung erfolgt zum 01. Januar 2010  
 
Die wichtigsten Kennzahlen der Beteiligung: 
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I n v e s t i t i o n s b e i s p i e l  
f ü r  d e n  I n v e s t o r  
 

 

Die Renditeberechnung (IRR) erfolgt auf der Grundlage der möglichen Ausschüttungen. Diese werden jährlich von der 

Gesellschafterversammlung beschlossen. Die geplanten Ausschüttungen sind geglättet und liegen unterhalb der 

möglichen Ausschüttungen.  

Die Ausschüttungen erfolgen jeweils zum 30. April d es Folgejahres. 

 

Darstellung des Kapitalrückflusses 

Kommanditeinlage:  100.000,00 Euro 

Agio:       0,00% 

Eigenkapitalrendite:     8,20% 

Gesamtausschüttung:             254,10% 

 

Die Gewerbesteueranrechnung erfolgt auf die Einkommensteuerschuld. 

Das Ergebnis vor persönlicher Steuer unterliegt den Bestimmungen des § 15 b EStG. 
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S t e u e r l i c h e  u n d        

r e c h t l i c h e  G r u n d l a g e n  
 
 
Die PVStrom Solarpark Waidhofen GmbH & Co. KG bietet Anlegern die Möglichkeit, sich als Kommanditisten am 

Solarkraftwerk zum 01.01.2010 zu beteiligen. Beteiligungen sind ab 50.000,- Euro möglich, höhere Beteiligungen 

müssen jeweils durch 500,- Euro ohne Rest teilbar sein. Die Beteiligungsgesellschaft wird ein Solarkraftwerk betreiben 

und damit im Sinne des § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG gewerblich tätig sein. Die einzelnen Kommanditisten (Kapitalanleger) 

sind steuerlich Mitunternehmer und erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach Maßgabe des § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG 

entsprechend ihrer quotalen Beteiligung am Ergebnis der Gesellschaft. Die Kommanditisten sind Mitunternehmer und 

sind am Unternehmenswert (einschließlich stiller Reserven) bei einer Beendigung der Gesellschaft entsprechend ihrer 

Beteiligungsquote beteiligt. Die Einkünfte werden gesondert und einheitlich nach § 180 und § 181 AO festgestellt. Die 

Einkünfte werden beim einzelnen Kapitalanleger besteuert und unterliegen seinem individuellen Steuersatz.  

 

Beitritt 

Der Beitritt eines Kommanditisten wird durch die Annahme der Beitrittserklärung durch die Komplementärin wirksam. 

Von der Unterzeichnung bis zur Eintragung in das Handelsregister durch die Gesellschaft wird er als atypisch stiller 

Gesellschafter behandelt, für den die Vorschriften des Gesellschaftsvertrages entsprechende Anwendung finden. Die 

Kapitalanleger sind damit nach ihrem Beitritt zur Gesellschaft als Mitunternehmer anzusehen. Die Kommanditisten 

erteilen nach Annahme der Beitrittserklärung für die Eintragung ins Handelsregister der persönlich haftenden 

Gesellschafterin eine notariell beglaubigte Registervollmacht. Die  Einzahlungen auf die gezeichneten 

Kommanditeinlagen sind nach Maßgabe der Beitrittserklärung zu leisten. 

 

Haftung/Entnahmen 

Nach den gesetzlichen Regelungen der § 171 ff. HGB haften die Kommanditisten nur mit der im Handelsregister 

eingetragenen Hafteinlage für sämtliche sich aus der Kapitalanlage ergebenden Risiken. Nach Erbringung der 

Einlage gegenüber der Gesellschaft kann ein Kommand itist darüber hinaus nicht mehr in Anspruch 

genommen werden . Diese Haftung lebt jedoch wieder auf, soweit das für einen jeden Kommanditisten zu führende 

Kapitalkonto durch Ausschüttungen und Entnahmen einen Nominalwert unter der im Handelsregister eingetragenen 

Hafteinlage ausweist. Neben den von der Gesellschaft an die Kommanditisten aus Liquiditätsüberschüssen und 

Gewinnen gespeisten Kapitalrückflüssen gelten auch die für Zinserträge einbehaltene Zinsabschlagsteuer und der 

darauf entfallene Solidaritätszuschlag in Höhe von gegenwärtig 5,5% als Entnahme. Barentnahmen, für die die 

Haftung für einige Zeit wiederauflebt, beziehen sich auf die Höhe der jeweiligen Einlage und sind ab dem Geschäftsjahr 

2011 vorgesehen. Eine Inanspruchnahme der Kommanditisten durch die Beteiligungsgesellschaft kommt nur dann in 

Betracht, wenn über die Einlagenrückgewähr hinausgehende Zahlungen (Ausschüttungen) an diese geleistet werden 

und die Gesellschaft insolvent werden sollte. Diese Ansprüche sind aber ihrer Höhe nach auf die über die 

Einlagenrückgewähr hinausgehenden Ausschüttungen begrenzt.  
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Negative Einkünfte 

Jahresfehlbeträge entstehen in den ersten Jahren durch Abschreibungen. An dem Vermögen sowie am Gewinn und 

Verlust der Beteiligungsgesellschaft sind die Kommanditisten grundsätzlich in dem zum Ende des jeweiligen 

Geschäftsjahres bestehenden Verhältnis ihrer festen Kapitalkonten beteiligt. Für das Jahr 2010 werden die Ergebnisse 

den Kommanditisten unabhängig vom Zeitpunkt des Beitritts so zugewiesen, dass die Jahresergebnisse dieses Jahres im 

Verhältnis der festen Kapitalkonten zueinander verteilt werden. Allerdings kann Gesellschaftern, die erst nach Ablauf 

eines Wirtschaftsjahres beitreten, ein Gewinn oder Verlustanteil für ein bereits abgelaufenes Wirtschaftsjahr nicht 

zugerechnet werden. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist es aber zulässig, dass der Anteil am Ergebnis eines 

Wirtschaftsjahres, der nach dem Eintritt eines neuen Gesellschafters entstanden ist, zunächst diesem Gesellschafter 

zugerechnet wird, bis er hinsichtlich der bisher entstandenen Ergebnisse kapitalanteilsmäßig den anderen 

Kommanditisten gleichgestellt ist (BFH: BStBI. 1987, Teil II, Seite 558). Sollte der tatsächliche Platzierungsverlauf 

erheblich von dem geplanten Platzierungsverlauf abweichen, kann es zur Verschiebung von negativen Einkünften 

kommen. Es wird davon ausgegangen, dass das Kommanditkapital in 2010 vollständig gezeichnet wird. 

 

Gewerbebetrieb 

Die Beteiligungsgesellschaft betreibt ein Solarkraftwerk. Sie ist damit gewerblich tätig i. S. d. § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG. 

Der Gesellschaftsvertrag enthält keine Einschränkungen der Rechte der Gesellschafter in tatsächlicher Weise, so dass 

die Gesellschafter Mitunternehmerinitiative entfalten können. Außerdem tragen sie das Mitunternehmerrisiko. Damit 

erzielen die Gesellschafter Einkünfte aus Gewerbebetrieb i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Die Gesellschafter sind 

entsprechend ihrer Quote am Ergebnis der Gesellschaft und an den stillen Reserven beteiligt. Deshalb sind sie im 

Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung als Mitunternehmer zu beurteilen. Die Einkünfte werden beim 

einzelnen Kapitalanleger versteuert und unterliegen seinem individuellen Steuersatz. Die Beteiligungsgesellschaft 

ermittelt ihr steuerliches Jahresergebnis durch Betriebsvermögensvergleich gem. § 5 EStG und ist selbst nicht 

einkommensteuerpflichtig.  

 

Abschreibungen  

Die Gesellschaft schreibt die Investitionen in die Solarstromanlagen nach Maßgabe des § 7 EStG degressiv ab. Eine 

Sonderabschreibung nach § 7g EStG wird nicht in Anspruch genommen. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der 

Solarstromanlagen ist entsprechend der seit dem 1. Januar 2001 geltenden Abschreibungstabellen der 

Finanzverwaltung mit 20 Jahren, die der übrigen abschreibungsfähigen Wirtschaftsgüter ebenfalls nach Maßgabe der 

amtlichen AfA-Tabellen angenommen worden.  

 

Einkommenssteuer 

Mit Einführung des § 15b EStG mit dem Gesetz zur Beschränkung der Verlustverrechnung im Zusammenhang mit 

Steuerstundungsmodellen dürfen negative Einkünfte aus Beteiligungen an Gesellschaften oder Gemeinschaften oder 

ähnlichen Modellen nicht mit anderen Einkünften ausgeglichen werden, wenn es sich um ein Steuerstundungsmodell 

handelt.  

 

Siehe hierzu die Stellungnahme des Wirtschaftsprüfers REVISA vom 23. Dezember 2009 Abschnitt III 1.1 
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Nach § 4 Abs. 4a EStG sind Schuldzinsen der Gesellschaft dann nicht abziehbar, wenn diese auf Überentnahmen 

zurückzuführen sind. Als Überentnahme definiert die steuerliche Rechtsnorm den Betrag, um den die Entnahmen die 

Summe des Gewinns und der Einlagen des Wirtschaftsjahres übersteigen. Die nicht abziehbaren Schuldzinsen werden 

typisiert mit 6% der Überentnahme des Wirtschaftsjahres zuzüglich der Überentnahmen vorangegangener 

Wirtschaftsjahre und abzüglich der Beträge, um die in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren der Gewinn und die 

Einlagen die Entnahmen überstiegen haben (Unterentnahmen), ermittelt. Der sich dabei ergebende Betrag, höchstens 

jedoch der um 2.050,- Euro verminderte Betrag der im Wirtschaftsjahr angefallenen Schuldzinsen, ist dem Gewinn 

zuzurechnen. Schuldzinsen auf Darlehen zur Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 

Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens fallen nicht unter die Abzugsbeschränkung des § 4 Abs. 4a EStG. Deshalb 

bleiben Schuldzinsen der Beteiligungsgesellschaft auf der Anlagenfinanzierung dienende Kredite und Zinsen von 

Kapitalanlegern auf Kredite zur Beteiligungsfinanzierung hiervon unberührt. 

 

§ 6B ESTG (Ergänzungsbilanzen) 

Die Möglichkeit der Übertragung von Rücklagen gemäß § 6b EStG ist in der Vergangenheit durch den Gesetzgeber 

stark eingeschränkt worden. Es besteht nunmehr im Rahmen einer neuen Regelung des § 6b Abs. 10 EStG ab dem 1. 

Januar 2002 für Einzelunternehmer und Personengesellschaften lediglich die Möglichkeit zur Übertragung von 

Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, auf neu angeschaffte Anteile an 

Kapitalgesellschaften, abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter oder Gebäude. Die Höhe der Reinvestitionsrücklage 

wurde auf 500.000,- Euro begrenzt. Einzelfragen im Zusammenhang mit der Übertragung von Gewinnen gemäß den § 

6b, 6c EStG zur Übertragung der Reinvestitionszulage müssen unbedingt unter Berücksichtigung der 

kommanditgesellschaftsvertraglichen Regelungen der Beteiligungsgesellschaft mit dem jeweiligen persönlichen 

steuerlichen Berater abgestimmt werden. 

 

Zinsabschlagssteuer/Solidaritätszuschlag 

Zinserträge auf angelegte Festgelder der Beteiligungsgesellschaft werden mit einer 30-prozentigen Zinsabschlagsteuer 

belastet. Hinzu kommt noch der derzeit geltende Solidaritätszuschlag von 5,5%. Damit wird von den Zinserträgen ein 

Betrag in Höhe von 31,65% der Zinserträge vorab an das Finanzamt abgeführt: dieser Betrag fließt der 

Beteiligungsgesellschaft nicht zu.  

Ein bei einer Veräußerung des Anteils entstehender Gewinn bzw. bei der Liquidation der Gesellschaft entstehender 

Gewinn ist bei dem einzelnen Kommanditisten einkommensteuerpflichtig nach § 16 Abs. 1 und Abs. 3 EStG. Allerdings 

unterliegt er nicht der Gewerbesteuer. Ferner wird der Veräußerungsgewinn oder Liquidationsgewinn dadurch 

steuerlich begünstigt, dass die außerordentlichen Einkünfte mit 1/5 steuerlich erfasst werden und die hierauf 

entfallende Steuer verfünffacht wird. Dadurch wird die Einkommensteuerprogression abgemildert, weil die auf 1/5 der 
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außerordentlichen Einkünfte entfallende Einkommensteuer mit dem Faktor 5 multipliziert wird, anstatt mit dem 

Gesamtbetrag einem tariflichen progressiv gestalteten Einkommensteuersatz zu unterliegen. Dies führt zu einer etwas 

abgeschwächten Form der Besteuerung. Nach § 34 Abs. 3 des EStG wird abweichend von § 34 Abs. 1 EStG die auf den 

Teil der außerordentlichen Einkünfte, der den Betrag von insgesamt 5,0 Mio. nicht übersteigt, entfallende 

Einkommensteuer nach einem ermäßigten Steuersatz bemessen, wenn der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr 

vollendet hat oder wenn er im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig ist. Der ermäßigte 

Steuersatz beträgt 56% des durchschnittlichen Steuersatzes, der sich ergeben würde, wenn die tarifliche 

Einkommensteuer nach dem gesamten zu versteuernden Einkommen zzgl. der dem Progressionsvorbehalt 

unterliegenden Einkünfte zu bemessen wäre, mindestens jedoch 16%. Der Mindestsatz ermäßigt sich ab dem 

Veranlagungszeitraum 2005 auf 15%. Diese Tarifermäßigung kann nur einmal im Leben und bei mehreren in einem 

Veranlagungszeitraum erzielten Veräußerungs- und Aufgabegewinnen nur für einen Veräußerungs- oder 

Aufgabegewinntatbestand beantragt werden. In den Prognoserechnungen wurde kein Veräußerungs- oder 

Liquidationsgewinn vorgesehen; ein etwaiger Veräußerungsgewinn führt stets zu einer individuellen Folge bei den 

Gesellschaftern. Sofern die Kommanditbeteiligung z. B. in einem gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebsvermögen gehalten wird, können sich abweichende steuerliche Auswirkungen ergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauschalierte Gewerbesteueranrechnung 

Für Gewinne aus nach dem 31. Dezember 2000 beginnende Wirtschaftsjahre wird die tarifliche Einkommensteuer gem. 

§ 35 Abs. 1 Nr. 1 EStG um das 3,8fache des festgesetzten Gewerbesteuermessbetrages ermäßigt, soweit sie anteilig 

auf im zu versteuernden Einkommen enthaltene gewerbliche Einkünfte entfällt. Für Mitunternehmerschaften, und um 

eine solche handelt es sich bei einer Beteiligung als Kommanditist, ist der auf die einzelnen Mitunternehmer entfallende 

Anteil des Gewerbesteuermessbetrages gesondert und einheitlich festzustellen. Der Anteil wird anhand des  

 

 

 

Rückblick:  
 
Zur Einweihung waren u.a. Erika 
Görlitz (MdL), Roland Weigert 
(Landrat) und viele weitere Vertreter 
aus Politik und Wirtschaft zu Gast.  
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Gewinnverteilungsschlüssels ohne Berücksichtigung von Sondervergütungen i. S. d. § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG ermittelt. 

Voraussetzung für die Gewerbesteueranrechnung in voller Höhe ist aber, dass die gesamten Einkünfte aus 

Gewerbebetrieb positiv in das zu versteuernde Einkommen des Gesellschafters eingeflossen sind und dass überhaupt 

Einkommensteuer auf die gewerblichen Einkünfte entfällt. In der prospektierten Prognoserechnung und 

Renditeberechnung wurde die Gewerbesteueranrechnung berücksichtigt Weitere Einzelheiten zur pauschalierten 

Gewerbesteueranrechnung erläutert ein Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen vom 15. Mai 2002 (BStBI. 

2002, Teil 1, Seite 533) und sollte mit dem jeweiligen steuerlichen Berater abgestimmt werden. 

 

Nach Ablauf jedes Geschäftsjahres fertigt die Beteiligungsgesellschaft eine Erklärung zur einheitlichen und gesonderten 

Feststellung der einkommenssteuerlichen Einkünfte der Beteiligungsgesellschaft (§§ 179, 180 Abs. I AD). Die 

Sonderbetriebsausgaben jedes einzelnen Gesellschafters, d. h. seine persönlichen Betriebsausgaben (z. B. Schuldzinsen 

aus der Finanzierung der Kommanditeinlage, Notarkosten) werden dabei berücksichtigt.  

 

Daher sollte jeder Kommanditist dafür Sorge tragen, dass er der Beteiligungsgesellschaft seine Sonderbetriebsausgaben 

unter Vorlage von Belegen bis zum 28. Februar des Folgejahres mitteilt. Es kann nicht gewährleistet werden, ob und 

inwieweit nach dem 28. Februar eingehende Angaben über Sonderbetriebsausgaben noch berücksichtigt werden 

können. Die Beteiligungsgesellschaft ist gesellschaftsvertraglich berechtigt, für verspätet eingehende Angaben eine 

gesonderte Kostenerstattung zu verlangen. Diese Kosten können mit der nächsten Ausschüttung verrechnet werden. 

Steuerlicher Vorbehalt für die steuerliche Konzeption des Beteiligungsangebotes wurden die veröffentlichte 

Rechtsprechung, die Erlasse der Finanzverwaltung, die zurzeit geltenden Gesetze sowie der Planungsstand bezüglich 

der Größe und Finanzierung des Solarkraftwerks berücksichtigt. Die endgültige Anerkennung der prognostizierten 

steuerlichen Ergebnisse ist jedoch dem finanzamtlichen Steuerveranlagungsverfahren sowie der abschließenden 

steuerlichen Außenprüfung vorbehalten. Sodann kann es zu Änderungen kommen, wenn die Steuergesetze künftig 

geändert werden oder die Auffassungen in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung und/oder der Finanzverwaltung sich 

ändern oder eine vom Beteiligungsprospekt abweichende Errichtung des Solarkraftwerks erfolgt. Nach Ansicht der 

Beteiligungsgesellschaft sollte die Kommanditeinlage nicht fremdfinanziert werden. Wird die Kommanditeinlage 

fremdfinanziert, so wird die Beratung eines beitretenden Kommanditisten durch seinen persönlichen steuerlichen 

Berater empfohlen. 
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W a r t u n g s v e r t r a g  
 
 
Die Investition in einen Solarpark ist durch die langjährig bewährte Technik und die garantierte Einspeisevergütung des 

EEG eine zuverlässige Geldanlage. Damit die Ergebnisse auch in der prognostizierten Höhe erreicht werden, ist eine 

stetige Überwachung der Anlage notwendig. Nur wenn Störungen schnell erkannt werden, können diese kurzfristig 

behoben werden. Ansprüche gegen die Versicherung sind ebenfalls zeitnah anzumelden. Die Wartung wird von 

PVStrom Energy Systems GmbH & Co. KG übernommen. Der Firmensitz liegt nur wenige Kilometer vom Solarpark 

entfernt.  

 

Vereinbart wurde der Wartungsvertrag mit dem Leistungspaket „Silber“.  

 

Folgende Leistungen sind hierbei inbegriffen: 

 

- Fernüberwachung der Solarstromanlage; 365 Tage p.a. 

- Ertragsdaten stehen aktuell und online im Internet zur Verfügung 

- Fehlersuche bei Störungen und Fehlerdiagnose über Fernwartung 

- Reaktionszeit 48 Stunden an Werktagen 

- Materialkosten für Reparaturen zur Behebung von Störungen an Wechselrichtern, Kommunikationstechnik und 

Nachführsystemen 

- Vorhalten von Ersatzteilen 

- Reguläre vor Ort Wartung (mind. 1 x pro Jahr)  

 

Die Kosten für den Wartungsvertrag sind in der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt. Um die Kosten gering zu 

halten, partizipiert das Wartungsunternehmen zu einem Viertel an den Stromerträgen welche über die prognostizierten 

Erlöse hinausgehen, mit einer Mehrerlösbeteiligung. 
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V e r s i c h e r u n g  
 
 
Der Investor übernimmt bei diesem Projekt kein Projektentwicklungsrisiko. Durch die Investition in einen bereits 

laufenden Solarpark ist das Genehmigungsrisiko ausgeschlossen. Auch das sogenannte „Builders risk“ - also alle Risiken 

während der Bauphase - sind mitunter das höchste Risiko bei einem solchen Vorhaben. Da die Anlage fertig gestellt ist, 

sind diese wesentlichen Risiken für dieses Investment Waidhofen nicht mehr gegeben. 

Allerdings sind nicht alle Risiken auszuschließen. Für die Betriebsphase wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um 

die Sicherheit für den Investor weiter zu erhöhen. 

 

Risiko: All-Gefahren 

Gegen folgende Risiken wurde eine Allgefahrenversicherung in Höhe der Gesamtinvestitionssumme zum Neuwert  

abgeschlossen: 

- Diebstahl und Vandalismus 

- Überspannung 

- Gewitter, Hagel, etc. 

- Tierbiss 

 

Risiko: Ertragsausfall durch Betriebsunterbrechung – Erweiterung der All-Gefahren Versicherung  

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist nicht auszuschließen, dass der Solarpark ohne Unterbrechungen Strom erzeugt. 

Schäden die durch die All-Gefahren Versicherung abgedeckt sind benötigen ggf. Zeit bis zur Instandsetzung. Der 

entgangene Stromertrag wird dann zu festgelegten Konditionen ersetzt. Die Selbstbeteiligung beträgt 2 Tage 

Stromertrag.  

 

Risiko: Gewerbliche Haftpflicht 

Zur Abwendung von gesetzlichen Schadensersatzansprüchen von Dritten wurde eine gewerbliche 

Haftpflichtversicherung mit einer Selbstbeteiligung für Umwelthaftpflichtbasisschäden (Boden, Luft) in Höhe von 

250,00 EUR und einer Selbstbeteiligung für Umweltschadenbasisschäden (Flora, Fauna) in Höhe von 2.500,00 EUR 

abgeschlossen. 

 

Mehr Sicherheit: Ertragsgarantie 

Für den Solarpark Waidhofen wurde eine Ertragsgarantie mit einem deutschen Versicherer vereinbart. Liegt der 

tatsächliche Ertrag unterhalb von 90% des prognostizierten Ertrages wird der Minderertrag bis zu max. 30% von einem 

deutschen Versicherer bezahlt. Daher stellt dies eine zusätzliche Absicherung dar. Bei einem wiederholten Schadensfall 

würde der Versicherer wahrscheinlich kündigen. Dauerhaft auf die Gesamtlaufzeit „versicherte“ Stromerlöse kann man 

daraus nicht ableiten. 

 

Wichtiger Hinweis: 

Alle Versicherungsbeiträge sind in der wirtschaftlichen Prognose berücksichtigt.  
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C h a n c e n  &  R i s i k e n  
 
 

Betriebsrisiko 

Neben den witterungsbedingten Belastungen der Solarzellen besteht das Risiko von  Störungen an den 

Wechselrichtern. Um diesem Risiko zu begegnen, wurden langfristige Wartungs- und Garantieverträge geschlossen. 

Dabei sind garantierte Reaktionszeiten vereinbart. Die Wartungsverträge mit dem Elektro-Serviceunternehmen 

beinhalten erforderliche Ersatzteile für Wechselrichter und das Nachführsystem. Die Kosten für Arbeitszeit und 

Reisekosten für die planmäßigen jährlichen Reinigungs- und Prüfungsmaßnahmen sind ebenfalls durch den 

Wartungsvertrag abgedeckt. Sollten die Instandhaltungskosten höher ausfallen, müssten die weiteren Kosten zu Lasten 

der für die Ausschüttung vorgesehenen Beträge gehen. 

 

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) 

Bei der angegeben Vergütung für den erzeugten Strom von 31,94 Cent/kWh über eine Laufzeit von 20 Jahren (+Jahr 

der Inbetriebnahme) handelt es sich um die gesetzliche Einspeisevergütung nach §11 des Gesetzes für den Vorrang 

Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz). Das EEG schreibt eine gesetzlich auf 20 Jahre festgesetzte 

Vergütung vor. Weiter verpflichtet das Gesetz die Energieversorger des lokalen Netzes dazu den erzeugten Solarstrom 

20 Jahre lang abzunehmen. Dies bedeutet gesetzlich garantierte Preisstabilität und Abnahme für 20 Jahre. 

Das Stromeinspeisungsgesetz (Vorgänger des EEG) wurde in der Vergangenheit verschiedentlich als unzulässige Beihilfe 

angegriffen. Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 13. April 2001 entschieden, dass das 

Stromeinspeisungsgesetz weder eine Beihilfe darstellt noch den freien Warenverkehr beeinflusst. Damit wurde die 

Verunsicherung hinsichtlich der europarechtlichen Anerkennung des EEG eindeutig zugunsten des EEG entschieden. Es 

spricht alles dafür, dass wenn das alte Stromeinspeisungsgesetz im europarechtlichen Sinne keine Beihilfe darstellt, da 

es sich im Gegensatz zum alten Stromeinspeisegesetz nicht nach den durchschnittlichen Strompreisen, sondern nach 

den Gestehungskosten der jeweiligen Stromerzeugungsanlage entsprechend dem Stand der Technik richtet. 

Zwischenzeitlich haben auch andere EU-Mitgliedsländer vergleichbare Förderprogramme gesetzlich geregelt. 

 

Technik 

Bei der Auswahl der Lieferanten und der Komponenten wurde sorgfältig darauf geachtet, dass nur hochwertige 

Bauteile zum Einsatz kommen. Außerdem werden die Anlagen durch ein Ferndiagnose-System überwacht. Dennoch 

kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass sich während der Laufzeit Mängel zeigen, die zu Ausfällen und 

außerplanmäßigen Aufwendungen und dadurch zu Ertragseinbußen führen. Neben dem umfassenden 

Wartungsvertrag sind versicherbare Risiken, wie beispielsweise Schäden durch Sturm, Hagel, Feuer, höhere Gewalt, 

Vandalismus und Diebstahl, durch die Versicherung der Anlage begrenzt. Der Selbstbehalt beträgt 500,00 Euro für die 

All-Gefahren-Versicherung und 2 Tage bei Betriebsunterbrechung (Ertragsausfall). Es ist möglich, dass sich künftige 

Prämien gegenüber den prognostizierten Beträgen erhöhen oder verringern. 
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Rentabilitätsprognose  

Die rechnerisch dargelegte Rentabilität dieser Kapitalanlage kann durch Umstände beeinträchtigt werden, die sich aus 

Änderungen der Gesetzgebung aber auch der gesamtwirtschaftlichen Situation ergeben. Diese Rentabilität  kann 

darüber hinaus auch dadurch ungünstiger werden, dass die angenommen Einnahmen – beispielsweise die angesetzten 

Erträge aus der Verzinsung von Guthaben – niedriger ausfallen. Gleiches gilt hinsichtlich unvorhergesehener 

Kostensteigerungen. Erträge aus der Verzinsung von Guthaben ergeben sich aus der Anlage vorhandener Liquidität der 

Gesellschaft. Muss die Liquiditätsreserve stärker in Anspruch genommen werden als geplant, hätte dies negative 

Auswirkungen auf die Höhe der Erträge aus der Verzinsung von Guthaben. 

 

Fremdfinanzierung der Kommanditeinlage 

Der Anleger, der seine Einlage fremdfinanziert , hat damit zu rechnen, dass er die dafür aufzubringenden Zins- und 

Tilgungsleistungen aus eigener Kraft aufbringen muss, wenn die Ausschüttungen der Gesellschaft dafür nicht 

ausreichen oder ganz ausfallen. 

 

Finanzierung 

Die Betreibergesellschaft arbeitet mit 23% Eigenkapital und finanziert 2% durch die PVStrom Solar Investment GmbH 

& Co. KG und weiterhin 75% Fremdkapital durch ein Bankdarlehen. Letzteres wird von der UmweltBank AG in 

Nürnberg gewährt. Der Darlehensvertrag mit dem Kreditinstitut wurde abgeschlossen und das Darlehen wurde 

ausbezahlt. Der Zinssatz für das Fremdkapital wird für die ersten 10 Jahre der Kreditlaufzeit festgeschrieben, nicht aber 

für die restlichen 7 Jahre. Sollte der Zinssatz zu Beginn des Jahres 11 über dem Zinssatz von 4,75% liegen, so können 

sich nachteilige Folgen für die Ertragslage in den Jahren 11 bis 17 ergeben. Andererseits könnte der umgekehrte Fall zu 

verringerten Zinsaufwendungen gegenüber der Planung führen. 

 

Steuerliche Aspekte 

Risiken können sich auch bezüglich der steuerlichen Abwicklung ergeben. Die endgültige Beurteilung wird von der 

Finanzverwaltung im Rahmen der einheitlichen und gesonderten Feststellungen bzw. im Rahmen der 

Steuerfestsetzungen vorgenommen. Änderungen der Gesetzgebung, der Rechtsprechung der Finanzgerichte sowie 

Änderungen durch Verwaltungsrichtlinien / -erlasse und dergleichen können zu einer anderen als der heute gültigen 

steuerlichen Beurteilung führen. Eine Haftung für die steuerliche Abwicklung und den Eintritt bzw. den Erhalt 

bestimmter steuerlicher Vorteile kann nicht übernommen werden. Es ist vorgesehen, dass alle Gesellschafter, die 

während eines Jahres der Gesellschaft beitreten, in Bezug auf die steuerlichen Ergebnisse soweit wie möglich 

gleichgestellt werden. Sollten die Anforderungen an das Mitunternehmerrisiko und an die Mitunternehmerinitiative der 

Gesellschafter nach Meinung der Steuerbehörden nicht in ausreichendem Maße erfüllt sein, erzielen die Anleger keine 

gewerblichen Einkünfte, mit der Folge, dass keine steuerlichen Verluste geltend gemacht werden können. Sollte die 

Finanzverwaltung zu einer anderen Auffassung über die steuerliche Behandlung einzelner oder aller Kosten kommen, 

vermindert sich in der Nachsteuerbetrachtung die Anlegerrendite.  

 

Dies würde die Ausschüttung für den Anleger verringern. Soweit die Anleger bei ihrer Liquiditätsberechnung und 

Finanzplanung die steuerlichen Auswirkungen aufgrund von negativen Einkünften berücksichtigen, muss darauf 

hingewiesen werden, dass diese sich erst nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres und nach Durchführung der jeweiligen 
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Einkommenssteuerveranlagung ergeben werden. Die geplanten steuerlichen Ergebnisse können beim Anleger auch 

dann ganz oder teilweise wegfallen, wenn ein Streben nach einem Totalüberschuss in steuerlicher Hinsicht nicht 

angenommen werden kann. Hier könnten sich beispielsweise eine nur kurzfristig beabsichtigte Dauer der Beteiligung 

an der Gesellschaft oder die Art und Höhe der Finanzierung der Einlage durch den Gesellschafter negativ auswirken. 

Rechtsprechung und Finanzverwaltung würden die Beteiligung in diesem Fall mit den entsprechenden steuerlichen 

Nachteilen als Liebhaberei behandeln. Die Beteiligung an der Gesellschaft kann grundsätzlich veräußert werden. Es 

bestehen keine rechtlichen Hindernisse. Es ist jedoch in der Praxis schwierig, einen Käufer für derartige Beteiligungen zu 

finden, da es einen geregelten Markt bzw. eine Börse für den Handel mit derartigen Beteiligungen nicht gibt. Die 

Gesellschaft wird sich allerdings bemühen, in solchen Fällen behilflich zu sein, ohne hiermit entsprechende 

Verpflichtungen zu übernehmen. Bei einer Veräußerung muss damit gerechnet werden, dass der erzielbare Kaufpreis 

eventuell unter dem Betrag liegen könnte, den der Anleger selbst für den Erwerb seiner Beteiligung aufbringen musste. 

Es ist somit sinnvoll, seinen Anteil langfristig zu halten. Außerdem können sich bei einem frühzeitigen Verkauf 

steuerliche Nachteile für den Anleger ergeben. Für die Wirtschaftlichkeitsberechnung und damit auch für die 

Liquiditätsprognose für einen Kommanditisten wird kein Verkaufserlös unterstellt.  

 

Rückbau der Anlage, Liquidation der Gesellschaft 

Die Gesellschaft hat die Anlage zum steuerlichen Restwert in Höhe von 1,- Euro einschließlich der Rückbauverpflichtung 

an den Verpächter verkauft. Der Verpächter hat dafür das Rückbaurisiko (Kosten für den Abbau der Anlage) und eine 

Bankbürgschaft gegenüber dem Land Bayern in Höhe von 40.000 EUR hinterlegt.  

Für die Liquidation im Jahr 2030 – das Jahr nach Ende der EEG Vergütung – wurden 5.000 Euro eingeplant. 

 

Insolvenz der Betreibergesellschaft 

Nach der vorliegenden Konzeption ist für den Anlege r eine Nachschusspflicht ausgeschlossen, sofern sei ne 

Hafteinlage nicht ganz oder teilweise zurückbezahlt  wurde.  Er hat also nicht mit Nachforderungen seitens der 

Gesellschaft zu rechnen. Für die Gesellschaft bedeutet dies, dass sie sich nicht an die Anleger wenden kann, wenn bei 

ihr finanzielle Engpässe auftreten sollten. Zunächst würde die Gesellschaft auf die gebildete Liquiditätsreserve 

zurückgreifen, um beispielsweise erhöhte Reparaturaufwendungen oder andere unvorhergesehene Aufwendungen 

begleichen zu können. Darüber hinaus könnte die Gesellschaft vorübergehend Darlehen aufnehmen, um Engpässe 

auszugleichen. Sollten alle diese Maßnahmen nicht greifen, bliebe nur die Möglichkeit, die Gemeinschaftsanlage zu 

veräußern und die Gesellschaft somit aufzulösen. In einem solchen Notfall bestünde die Gefahr, dass der Verkaufserlös 

vergleichsweise niedrig ausfällt oder ein Verkauf überhaupt nicht zustande kommt. Dies hätte keine oder nur niedrige 

Ausschüttungen zur Folge, bis hin zum Verlust der Einlage. 
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A l l g e m e i n e  I n f o r m a t i o n e n  

 

Alle Beträge in Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Alle Kosten (ausgenommen Kennzeichnung Optional) sind in 

der IRR Berechnung enthalten, die jährliche Inflationsrate ist für die Kosten mit 2,0% p.a. angenommen. Die 

Kostensteigerung von 2,0% entspricht den Steigerungsraten des Wartungsvertrags.  

 

 

Hinweis 

Dies ist eine unverbindliche Kurzinformation. Die Prognosen unterliegen Unsicherheiten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung 

und Recherche übernehmen wir keine Haftung für eventuelle Schreibfehler sowie für die Richtigkeit und Vollständigkeit 

des Inhalts. Des Weiteren dient die Bereitstellung dieser Informationen nicht als Rechts- oder Steuerberatung oder 

wertpapierbezogene Beratung.  

 

Abwicklungshinweise 

Zusammen mit diesem Prospekt erhalten Sie folgende Unterlagen: 

- Gesellschaftsvertrag 

- Zeichnungsschein mit Widerrufsbelehrung und den Informationen für den Verbraucher 

- Registervollmacht 

- Stellungnahme des Wirtschaftsprüfers 

 

Bitte lesen Sie den vorliegenden Verkaufsprospekt und die Informationen für den Verbraucher. Wenn Sie sich zu einer 

Beteiligung an der Gesellschaft entschlossen haben, verfahren Sie bitte wie folgt: 

 

Zeichnungsschein 

Bitte füllen Sie Ihren Zeichnungsschein vollständig aus. Bitte unterzeichnen Sie auf dem Zeichnungsschein 

 

- Ihre Beitrittserklärung 

- die Widerrufsbelehrung 
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Angabenvorbehalt 

Die Angaben in diesem Prospekt zielen auf einen durchschnittlich vorsichtigen Anleger, der über ein Grundverständnis 

für die wirtschaftlichen Gegebenheiten der angebotenen Vermögensanlage verfügt und die Prospektangaben sorgfältig 

und eingehend liest. Der Anbieter kann keine Gewähr für den Eintritt des wirtschaftlichen Erfolges und der steuerlichen 

Auswirkungen der Vermögensanlage übernehmen, da diese von künftigen Entwicklungen abhängen. Die 

Auswirkungen der Vermögensanlage beim einzelnen Anleger sind nicht Gegenstand der Prospektdarstellung. Deshalb 

ist es zweckmäßig, dass ein Anleger vor der Anlageentscheidung fachkundige Beratung in Anspruch nimmt. Eine solche 

Beratung ist insbesondere dann zu empfehlen, wenn der Anleger nicht selbst über ein hinreichendes Verständnis über 

die Art der angebotenen Vermögensanlage und deren Darstellung im Verkaufsprospekt verfügt. Für den Inhalt des 

Verkaufsprospekts sind, soweit nicht anders vermerkt, die bis zum Tag der Prospektaufstellung (siehe vordere 

Umschlaginnenseite) bekannten oder erkennbaren Sachverhalte relevant. 

 

Es gelten die AGB der PVStrom Energy Systems GmbH & Co. KG vom 01.01.2008 

 

Ausgenommen von der Prospektpflicht nach § 8f (2) Nr. 3 Verkaufsprospektgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2701), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 

1330). 

 

 
Anlagen zum Prospekt 

 

- Gesellschaftsvertrag 

- Beitrittserklärung  

- Registervollmacht  

- Stellungnahme des Wirtschaftsprüfers  

 

 



 
 
 

PVStrom Energy Systems - 27 - Rev. 4.4 
GmbH & Co. KG  Stand: 22. Februar.2010 
 

K o n t a k t  
 
 

Sie haben noch Fragen?  

Sie wollen selbst eine Solarstromanlage realisieren ?  

Sie sind an einer Kooperation interessiert?  

 

 

Sehr gerne beraten wir Sie persönlich.  

 

Ihr Ansprechpartner für institutionelle Investoren: 

 

 Kambis Ebrahimi     

 Geschäftsführer 

  

 Telefon: 07143 / 406750 od. 0172 - 6976251 

Fax:        07143 / 406759 

 Email:  kebrahimi@pvstrom.de 

 

 Strombergstraße 3 

 74366 Kirchheim am Neckar 

  

 

Ihr Ansprechpartner für Privatinvestoren & Vertrieb 

 

 Andreas Klier 

 Prokurist 

  

 Telefon: 08431 / 64731-22 od. 0162 - 2593627 

Fax:       08431 / 64731-10 

 

 Email:  aklier@pvstrom.de 

 

 Sommerstraße 1 – 3 

 86633 Neuburg a. d. Donau 
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Impressum 
 
 

Emittentin:  PVStrom Solarpark Waidhofen GmbH & Co. KG 

  Sitz: Altenburg 1,  86527 Altenburg 

  Geschäftsführer: Kambis Ebrahimi und Cyrosh Ebrahimi 

  Amtsgericht Ingolstadt, HR A 2287 

 

Anbieter: PVStrom Energy Systems GmbH & Co. KG 

  Sitz: Strombergstraße 3, 74366 Kirchheim am Neckar 

  Geschäftsführer: Kambis Ebrahimi und Cyrosh Ebrahimi 

Amtsgericht Stuttgart, HR A 721844 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die PVStrom Energy Systems GmbH & Co. KG ist eine 100% Tochtergesellschaft der : 

PVStrom Solar Investments GmbH & Co. KG 

Sitz: Strombergstraße 3, 74366 Kirchheim am Neckar 

  Geschäftsführer: Kambis Ebrahimi und Cyrosh Ebrahimi 

Amtsgericht Stuttgart, HR A 301168 

  Finanzamt Bietigheim-Bissingen, Steuer-Nr. 55094 / 12019 

  USt.-ID-Nr. DE814144004 

  D-U-N-S Nr. 312606917 

   

Die Erlaubnis gemäß §34c und § 34d der Gewerbeordnung liegt vor. 


